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für denbuch

Teil 2Feuerwehrkommandanten
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Die Wehrversammlung ist die Mitgliederver-
sammlung der Freiwilligen Feuerwehr und 
Betriebsfeuerwehr und das einzige Organ, 
auf welches der Feuerwehrkommandant kei-
nen Einfluss nehmen kann. Neben der Be-
schlussfassung über den Rechnungsab-
schluss und rechtzeitig eingebrachter An-
träge stehen der Jahresbericht, der Feuer-
wehrkommandant und die Berichte der 
Funktionäre sowie die Ernennung und Eh-
rung von Mitgliedern im Vordergrund. 

EINLEITENDE INFORMATIONEN:

• Festlegung Termin und Örtlichkeit und 
allenfalls notwendige technische  Ausstat-
tung

 Eine zeitgerechte Terminfestlegung in Ab-
sprache mit dem zuständigen Abschnitts-
feuerwehrkommandanten ist anzustreben, 
um Terminkollisionen im Abschnitt bzw. 
Bereich vorzubeugen. Ebenso ist eine allfäl-
lige Reservierung der Örtlichkeit, sofern die 
Wehrversammlung nicht im Rüsthaus 
durchgeführt werden kann, zu tätigen. Soll-
ten Berichte mittels Video-, Bild- oder 
Textpräsentation vorgetragen werden, ist die 
Organisation von PC, Tonanlage, Beamer, 
Leinwand etc. bei Bedarf im Vorfeld zu or-
ganisieren.

• Festlegung Tagesordnungspunkte
 Dem Feuerwehrausschuss obliegt gem. StF-

WG 2012 die Vorbereitung der Tagesord-
nung für die Wehrversammlung. Dies be-
deutet, dass die einzelnen Tagesordnungs-
punkte durch den FW-Ausschuss in einer 

seiner Sitzungen vorher zeitgerecht festge-
legt werden müssen.

• Vorbereitung Rechnungsabschluss Über-
tragener und Eigener Wirkungsbereich

 Der jährliche Rechnungsabschlussentwurf 
wird vom Feuerwehrausschuss erstellt. Nach 
erfolgter Gebarungskontrolle durch die 
Rechnungsprüfer (zumindest halbjährlich) 
hat dann die Beschlussfassung durch die 
Wehrversammlung zu erfolgen.

• Ernennung zum Ehrendienstgrad bzw. 
Aufnahme eines Ehrenmitglieds

 Ehrendienstgrade können nur Mitgliedern 
außer Dienst, die zuletzt zumindest den 
Dienstgrad eines Löschmeisters getragen 
haben, keine aktive Funktion – mit Ausnah-
me des Seniorenbeauftragten – ausüben und 
sich besondere Verdienste um das Feuer-
wehrwesen erworben haben, verliehen wer-
den. 

 Mitglieder außer Dienst sind Personen, die 
vormals aktive Mitglieder waren und aus ei-
nem der folgenden Gründe nicht mehr dem 
Aktivstand angehören:

1.  Erreichen der Altersgrenze von 70 Jahren 
gemäß § 6 Abs. 2 StFWG;

 
2.  schriftliches Ansuchen des Feuerwehr-

mitglieds auf Außerdienststellung nach  
40 aktiven Dienstjahren;

3.  Verlust der gesundheitlichen Eignung.

Für eine Überstellung zum Mitglied außer 
Dienst nach Z 2 oder 3 ist ein Beschluss des 
Feuerwehrausschusses erforderlich.

Einberufung und 
Durchführung einer Wehrversammlung

OBR GERHARD SAMPT
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Mitglieder außer Dienst dürfen – unbeschadet der Be-
stimmungen des Abs. 5 – keinen höheren Dienstgrad als 
Löschmeister tragen und sind je nach absolvierter 
Dienstzeit in die Mannschaftsdienstgrade einzuordnen 
bzw. kann höchstens der Dienstgrad eines ohne Funkti-
on in der Löschgruppe eingeteilten Löschmeisters getra-
gen werden. 
Über Antrag des Feuerwehrausschusses und im Einver-
nehmen mit dem Bereichsfeuerwehrkommandanten 
(formloses schriftliches Ansuchen) hat die Wehrver-
sammlung mit einfacher Mehrheit über die Verleihung 
eines Ehrendienstgrades abzustimmen.
Ehrenmitglieder sind Personen, die sich besondere Ver-
dienste um das Feuerwehrwesen erworben haben und 
der die Ehrung aussprechenden Feuerwehr nicht ange-
hören. Über Antrag des Feuerwehrausschusses und im 
Einvernehmen mit dem Bereichsfeuerwehrkommandan-
ten (formloses schriftliches Ansuchen) hat die Wehrver-
sammlung über die Verleihung einer Ehrenmitglied-
schaft abzustimmen.

• Allgemeines zu Beschlüssen
 Beschlüsse des Feuerwehrausschusses als auch der 

Wehrversammlung sind – sofern nichts anderes be-
stimmt ist – mit der Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder zu fassen (einfache 
Mehrheit). Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Feuerwehrkommandanten.

 Abstimmungen des Feuerwehrausschusses sowie der 
Wehrversammlung erfolgen grundsätzlich nach der 
Frage des Vorsitzenden um Zustimmung, mittels He-
ben einer Hand und darauf folgender Gegenprobe der 
ablehnenden Stimmen sowie allfälliger Stimmenthal-
tungen. Stimmenthaltungen gelten als Gegenstim-
men. Die Abstimmung ist geheim mittels Stimmzet-
tel durchzuführen, wenn dies ein Viertel der anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses bzw. der Wehrversammlung beschließt.

 Ist ein Mitglied des Feuerwehrausschusses bzw. der 
Wehrversammlung von einer Beschlussfassung per-
sönlich betroffen, so ist es von der Beratung und der 
Beschlussfassung ausgeschlossen.

AUSSCHREIBUNG WEHRVERSAMMLUNG

• Zeitpunkt und Art der Ausschreibung:
 Der Feuerwehrkommandant hat die Wehrversamm-

lung mindestens 14 Tage vor der Sitzung schriftlich 
(kann per Mail bzw. Post erfolgen) unter Anführung 
einer Tagesordnung einzuberufen. Diese Wehrver-
sammlung hat im ersten Quartal eines jeden Jahres 
stattzufinden (ordentliche Wehrversammlung). Eine 
Einberufung per SMS ist nicht möglich!

• Einzuberufen sind:
 Alle aktiven Mitglieder, diese haben Sitz und Stimme 

(ausgenommen bei Zweitmitgliedschaft) in der Wehr-
versammlung.

 Alle Mitglieder der Feuerwehrjugend, diese haben 
Sitz in der Wehrversammlung; Stimmrecht gebührt 
ihnen bei Belangen der Feuerwehrjugend.

 Alle Mitglieder außer Dienst, diese haben Sitz und 
Stimme in der Wehrversammlung.

 Alle Ehrenmitglieder, diese haben nur Sitz in der 
Wehrversammlung.

 Der Bürgermeisterin/Dem Bürgermeister ist der Zeit-
punkt der Wehrversammlung mindestens 14 Tage 
vorher, jeweils schriftlich unter Anführung der Tages-
ordnung, bekannt zu geben. Die Bürgermeisterin/Der 
Bürgermeister ist berechtigt, an diesen Sitzungen mit 
beratender Stimme teilzunehmen.

 Der/Dem BFwKdt und der/dem AFwKdt sind der 
Zeitpunkt und der Ort der Wehrversammlung min-
destens 14 Tage vorher schriftlich unter Anführung 
der Tagesordnung bekannt zu geben. Sie sind berech-
tigt, an diesen Sitzungen teilzunehmen.

ERKLÄRUNG TAGESORDNUNGSPUNKTE

1. Eröffnung und Begrüßung 
 Dabei wird die Wehrversammlung durch den Vor-

sitzenden (FwKdt.) eröffnet und allenfalls anwesen-
de Ehrengäste (in der rangmäßigen Reihenfolge) so-
wie alle anwesenden Feuerwehrkameradinnen und 
-kameraden werden begrüßt.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 Diese ist vom Schriftführer festzustellen und auch 

mittels Anwesenheitsliste zu dokumentieren. Die 
Wehrversammlung ist dann beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend ist. Sollte dies nicht der Fall sein, 
ist nach einer Wartezeit von einer halben Stunde die 
Wehrversammlung unabhängig von der Anzahl der 
anwesenden Mitglieder fortzuführen und be-
schlussfähig.

3. Totengedenken
 Dieser Punkt ist nicht unbedingt vorgeschrieben, 

bietet aber die Möglichkeit, der im abgelaufenen 
Jahr verstorbenen Kameradinnen und Kameraden 
bzw. unterstützenden Mitglieder und Ehrenmitglie-
der würdevoll zu gedenken.

4. Verlesen des Protokolls der letzten Wehrver-
sammlung

 Über die Beratungen der Wehrversammlung ist vom 
Schriftführer ein Protokoll zu führen, welches die 
Anträge, die wesentlichen Beratungsergebnisse und 
jedenfalls die gefassten Beschlüsse samt Abstim-
mungsergebnissen zu enthalten hat. Das angefertig-
te Protokoll ist vom Schriftführer und FwKdt. zu 
unterzeichnen.  Dieses Protokoll ist den stimmbe-
rechtigten Mitgliedern der Wehrversammlung mit 
der Einberufung zur nächsten Wehrversammlung 
zuzustellen. Wird das Protokoll nicht mit der Ein-
berufung zugestellt, so ist es zeitgerecht vor der 
nächsten Wehrversammlung aufzulegen, um allen 
anwesenden Stimmberechtigten eine Einsichtnah-
me zu ermöglichen bzw. bei der Wehrversammlung 
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zu verlesen. Ein Antrag auf Nichtverlesung kann in 
der Wehrversammlung nur vom Vorsitzenden selbst 
gestellt werden oder mittels schriftlichem Antrag 
durch ein stimmberechtigtes Mitglied, mindestens 8 
Tage vor der Wehrversammlung beim Feuerwehr-
kommandanten, eingebracht werden. In der Wehr-
versammlung  können zu Beginn Einwände gegen 
das Protokoll erhoben werden, über die mit einfa-
cher Mehrheit abzustimmen ist. Werden keine Ein-
wände erhoben, gilt das Protokoll als genehmigt.

5. Bericht des Feuerwehrkommandanten
 Vom Feuerwehrkommandanten ist ein Bericht über 

die wesentlichen Punkte und Ereignisse im abgelau-
fenen Berichtsjahr an die Wehrversammlung vorzu-
tragen. Dieser könnte auch die Berichte der Sonder-
beauftragten beinhalten, in diesem Fall entfällt der 
nächste Tagesordnungspunkt.

 Achtung: Der Feuerwehrkommandant hat bezüg-
lich des Mannschaftsstandes die Beendigung einer 
Mitgliedschaft aufgrund eines Austrittes, der ehren-
vollen Entlassung, Ausscheidens oder Entlassung 
von Feuerwehrmitgliedern der Wehrversammlung 
mitzuteilen.

6. Berichte der Sonderbeauftragten
 Vom Vorsitzenden wird die Reihenfolge und Liste 

jener Sonderbeauftragten festgelegt, welche einen 
Bericht an die Wehrversammlung vorzutragen ha-
ben. Sinnvollerweise sollten die betroffenen Kame-
rad/inn/en rechtzeitig über Reihenfolge, Umfang 
und Art der Präsentation vorinformiert werden.

7. Rechnungsabschluss Vorjahr, übertragener und ei-
gener Wirkungsbereich

 Hinweis: Umfangreiche Informationen dazu in der 
Ausgabe November 2016

 
7a. Vortrag des Rechnungsabschlusses
 Dieser ist durch den Feuerwehrkassier sowohl für 

den eigenen (Wehrkassa) als auch übertragenen 
Wirkungsbereich (Budget Gemeinde) vollständig 
vorzutragen. Dabei sind mindestens die Gesamt-
summen der Einnahmen und Ausgaben im abgelau-
fenen Wirtschaftsjahr für die jeweiligen Wirkungs-
bereiche vorzutragen.

7b. Bericht der Rechnungsprüfer
 Die Rechnungsprüfer haben der Wehrversammlung 

über die Prüfung der gesamten Vermögensverwal-
tung zu berichten.

7c. Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss
 Nach dem Bericht der Rechnungsprüfer haben diese 

den Antrag auf Entlastung sämtlicher Mitglieder 
des Feuerwehrausschusses für das abgelaufene 
Haushaltsjahr an die Wehrversammlung zu stellen 
und diese hat über den Antrag abzustimmen.

8. Jahresvoranschlag, übertragener und eigener Wir-
kungsbereich, Bekanntgabe

 Da die Jahresvoranschläge für den eigenen als auch 
übertragenen Wirkungsbereich vom Feuerwehraus-
schuss beschlossen werden (übertragener WB: Ge-

nehmigung durch den Gemeinderat), können Eck-
daten (Gesamtsumme, außerordentliche Anschaf-
fungen etc.) im Sinne der Transparenz an die Wehr-
versammlung bekanntgegeben werden. Eine Be-
schlussfassung für beide Wirkungsbereiche ist durch 
die Wehrversammlung daher nicht mehr notwendig.

9. Wahl der Rechnungsprüfer
 Die Wehrversammlung hat gemäß § 8 Abs. 3 Z 3 

StFWG mindestens zwei Rechnungsprüfer, die 
nicht stimmberechtigte Mitglieder des Feuerwehr-
ausschusses sein dürfen, für die Dauer eines Jahres 
zu wählen. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl 
von 3 Rechnungsprüfern wird empfohlen, denn soll-
te ein Rechnungsprüfer aus irgendwelchen Gründen 
(Austritt, Tod etc.) nicht mehr zur Verfügung ste-
hen, ist eine weitere Wehrversammlung für die Er-
satzwahl eines Rechnungsprüfers notwendig.

 Für die zur Wahl stehenden Rechnungsprüfer muss 
ein Wahlvorschlag gemacht werden, dies kann ei-
nerseits durch den Feuerwehrausschuss vorbereitet 
werden, aber auch alle anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder können mündliche Vorschläge bei 
der Wehrversammlung einbringen. Vom Vorsitzen-
den ist in weiterer Folge ein Wahlvorschlag gemein-
sam mit der Wehrversammlung zu erstellen. 

 Anschließend müssen die vorgeschlagenen Kame-
rad/inn/en einzeln vom Vorsitzenden gefragt wer-
den, ob sie sich der Wahl stellen. Sollten die Vorge-
schlagenen nicht anwesend sein, ist eine Wahl nur 
möglich, wenn bereits im Vorfeld eine schriftliche 
Erklärung der/des Vorgeschlagenen abgegeben wur-
de, sich im Falle der Wahl für diese Funktion zur 
Verfügung zu stellen und die Wahl anzunehmen. Im 
Anschluss erfolgt die Wahl für den Gesamtvorschlag 
mittels Handzeichen mit einfacher Mehrheit. Nach 
der Wahl sind die Rechnungsprüfer einzeln vom 
Vorsitzenden zu befragen, ob sie die Wahl anneh-
men. 

10. Angelobungen, Beförderungen, Ernennungen, 
Ehrungen

Folgende Punkte sind dabei zu beachten:

• Angelobungen können vom FwKdt. alleine, aber 
auch im Rahmen der Wehrversammlung durch-
geführt werden, der vorherige Beschluss über eine  
Aufnahme erfolgt durch den Feuerwehrausschuss 
(vorherige Prüfung auf gesundheitliche Eignung 
etc.).  

 Dazu hat der Feuerwehrkommandant das Gelöb-
nis zu verlesen: „Ich gelobe, meine freiwillig über-
nommenen Pflichten als Feuerwehrmitglied 
pünktlich und gewissenhaft zu erfüllen sowie mei-
nen Vorgesetzten gehorsam und allen ein treuer 
Kamerad zu sein.“ Mittels Handschlag an den 
Feuerwehrkommandanten und den Worten „Ich 
gelobe“ ist die Angelobung vollzogen.

 Dabei hat die Wehrversammlung höflicherweise 
aufzustehen und es kann  „Habt acht“ komman-
diert werden.

• In diesem Rahmen kann der Vorsitzende auch 
Beförderungen und Ernennungen bekanntgeben 
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oder unmittelbar durchführen. Dabei können 
auch die neuen Distinktionen, Ernennungsurkun-
den etc.  überreicht werden. 

• Eine Beschlussfassung über die erstatteten Vor-
schläge betreffend die Ernennung von Ehren-
dienstgraden und Aufnahme von Ehrenmitglie-
dern geht ein Beschluss durch den Feuerwehraus-
schuss, Zustimmung durch den BFwKdt   
bereits vor. In der Wehrversammlung ist mit ein-
facher Mehrheit darüber mittels Handzeichen vor 
der Ernennung abzustimmen.

• Sollten Ehrungen durchgeführt werden, ist dafür 
Sorge zu tragen, dass  notwendige Ehrenurkunden 
etc. rechtzeitig besorgt werden und anwesende 
Ehrengäste bei der Durchführung der Ehrung 
unterstützen.

11. Beratung über eingebrachte Anträge
 Dabei wird über rechtzeitig eingebrachte schriftli-

che Anträge (spätestens 8 Tage vorher beim FwKdt. 
einzubringen) beraten und abgestimmt. Wurden 
keine Anträge oder diese nachweislich nicht recht-
zeitig eingebracht, entfällt dieser Tagesordnungs-
punkt.

12. Grußworte der Ehrengäste
 Hierbei können eingeladene und anwesende Ehren-

gäste um Grußworte ersucht werden. Die rangmä-
ßige Reihenfolge ist dabei zu beachten.

13. Schlusswort des Feuerwehrkommandanten
 Dem Feuerwehrkommandanten obliegt es, welche 

Botschaften er in seinen Schlussworten an die 
Wehrversammlung übermitteln möchte.

Anmerkung: Bei dieser Mustertagesordnung wurden nur 
die regelmäßig immer wiederkehrenden Tagesordnungs-
punkte beschrieben. Sollte es zu Beschlussfassungen über 
die Vereinigung mit einer anderen freiwilligen Feuer-
wehr, die Beschlussfassung über die Auflösung der Feu-
erwehr sowie die Beschlussfassung über die Erlassung ei-
ner Geschäftsordnung, die mit dem StFWG, der 
Dienstordnung, der Wahlordnung und den Richtlinien 
des Landesfeuerwehrverbandes oder der Geschäftsord-
nung des eigenen Bereichsfeuerwehrverbandes nicht im 
Widerspruch stehen darf, kommen, ist es sinnvoll, vorher 
im Dienstweg mit dem zuständigen Bereichsfeuerwehr-
kommando oder dem Landesfeuerwehrverband darüber 
Kontakt aufzunehmen.

 Muster Einberufung Wehrversammlung 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte/(r) Frau/ Herr… ! 
 
Gemäß § 8 Abs 3 Steiermärkisches Feuerwehrgesetz (StFWG, LGBl. Nr. 13/2012) sowie § 12 der 
Dienstordnung ergeht die Einberufung zur diesjährigen Wehrversammlung verbunden mit Aus- 
und Weiterbildung der Mitglieder. 
 
Tag:      
Beginn:      
Ort:       
Adjustierung: D1, kleine Ordensspange; Feuerwehrjugend D3    
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Totengedenken 
4. Verlesen des Protokolls der letzten Wehrversammlung 
5. Bericht des Feuerwehrkommandanten 
6. Berichte der Sonderbeauftragten 
7. Rechnungsabschluss 2012, übertragener und eigener Wirkungsbereich 

7a. Vortrag des Rechnungsabschlusses 
7b. Bericht der Rechnungsprüfer 
7c. Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 

8. Jahresvoranschlag 2013, übertragener und eigener Wirkungsbereich, Bekanntgabe 
9. Wahl der Rechnungsprüfer 
10. Ehrungen, Beförderungen, Ernennungen 
11. Beratung über eingebrachte Anträge 
12. Grußworte der Ehrengäste 
13. Schlusswort des Feuerwehrkommandanten 

 
 Anträge sind gemäß § 12 Abs. 4 der Dienstordnung spätestens acht Tage vor der 
Wehrversammlung schriftlich beim Feuerwehrkommandanten einzubringen. 
 

Mit kameradschaftlichen Grüßen und „Gut-Heil!“
 

Für die Freiwillige Feuerwehr ………………………… 
 
 
Der Schriftführer:  Der Feuerwehrkommandant:  
  
  

Muster Einberufung Wehrversammlung


